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Abfallgebührensatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark (AbfGS) 
 

vom 24.11.2011    
 
Aufgrund des § 9 des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes (BbgAbfBodG) i. V. m. § 
131 Absatz 1 und § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) i. V. m. § 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) hat der Kreistag des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark in seiner Sitzung am 24.11.2011 diese Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 
Der Landkreis erhebt für die Inanspruchnahme von Leistungen der öffentlichen Abfallentsorgung  
Gebühren nach den Bestimmungen dieser Satzung. 
 

§ 2 
Gebührenpflicht und Bemessungsgrundlage 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht erstmals mit Beginn des Monats, der auf die Entstehung der 
Anschlusspflicht an die öffentliche Abfallentsorgung folgt, danach mit Beginn eines jeden 
folgenden Kalenderjahres. Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die 
Anschlusspflicht entfällt. Bemessungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Änderungen der für die Gebührenpflicht maßgeblichen Umstände werden ab dem Ersten 
des auf ihr Eintreten folgenden Monats berücksichtigt. Sie sind dem Landkreis unverzüglich 
anzuzeigen. Bei der Neufestsetzung der Gebühren werden zugunsten des Gebührenschuldners nur 
solche Änderungen zugrunde gelegt, die dem Landkreis innerhalb von 3 Monaten nach ihrem 
Eintreten angezeigt werden. Später angezeigte Änderungen werden ab dem 1. des auf die Anzeige 
folgenden Monates gebührenrelevant. Für Änderungen, die sich Gebühren erhöhend auswirken, gilt 
Satz 1 unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Anzeige. Gegenüber dem Landkreis ist auf Verlangen ein 
geeigneter Nachweis über die Änderungen zu erbringen. 
 

(3) Als Haushalt gilt eine von einer oder mehreren Personen bewirtschaftete in sich 
abgeschlossene Wohnungseinheit. Als Gewerbebetriebe gelten Anlagen und Einrichtungen, die der 
Ausübung eines Gewerbes im Sinne der Gewerbeordnung oder der Ausübung einer freiberuflichen 
Tätigkeit dienen. Ihnen gleichgestellt sind öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser und Märkte. 
Vorübergehend genutzte Objekte im Sinne dieser Satzung sind Anlagen, die nur zum zeitweiligen 
Aufenthalt von Personen bestimmt sind. Hierzu zählen insbesondere Wochenendhäuser, 
Ferienhäuser, Lauben u. ä. 
 

(4) Soweit der Landkreis die für die Festsetzung der Gebühr erforderlichen Grundlagen nicht 
mit einem vertretbaren Aufwand ermitteln kann, wird die Gebühr geschätzt. Der Landkreis 
berücksichtigt dabei alle Umstände, die für die Schätzung von Bedeutung scheinen. 

 
§ 3 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer. An seine Stelle tritt im Falle ungeklärter 
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Eigentumsverhältnisse (Volkseigentum) der Verfügungsberechtigte. 
 
(2) Besteht an dem Grundstück ein Erbbaurecht, ein Nießbrauchrecht, ein sonstiges zur 
Nutzung nach § 9 Sachenrechtsbereinigungsgesetz berechtigendes Recht, ein Wohnungsrecht oder 
ein Teileigentumsrecht, ist abweichend von Abs. 1 der jeweils Berechtigte Gebührenschuldner. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 schuldet die Gebühr  

 

(a) der Inhaber bzw. der Marktbetreiber, soweit die Gebühr für einen Gewerbebetrieb  
erhoben wird,  

(b) der Nutzer, soweit die Gebühr für ein vorübergehend benutztes Objekt erhoben 
wird. 

 
(4) Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 
Wechsel folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. 
 

§ 4 
Gemeinsame Entsorgung des Restabfalls 

 
(1) Entsorgen mehrere oder alle Haushalte gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 über einen oder mehrere 
gemeinsame Restabfallbehälter, so gelten sie für die Gebührenerhebung als ein Haushalt. Mehrere 
Gebührenpflichtige schulden die Abfallgebühr in diesem Fall gesamtschuldnerisch. 
 
(2) Entsorgen mehrere oder alle vorübergehend genutzten Objekte über einen oder mehrere 
gemeinsame Restabfallbehälter, schulden die Gebührenpflichtigen die Abfallgebühr für alle 
gemeinsam entsorgenden vorübergehend genutzten Objekte gesamtschuldnerisch. Stellt ein 
Kleingartenverein oder eine vergleichbare Organisation den Antrag auf Entsorgung über 
gemeinsame Restabfallbehälter, schuldet der Antragsteller die Abfallgebühr für die gemeinsam 
entsorgenden vorübergehend genutzten Objekte. 
 

§ 5 
Gebührenmaßstab, Gebührensatz 

 
(1)       Die Abfallgebühr gliedert sich in die Gebührenbestandteile nach Absatz 2 bis 10. 

 
(2) Basisgebühr 
 
2.1 Die Basisgebühr wird für jeden Haushalt, jeden Gewerbebetrieb und jedes vorübergehend 

genutzte Objekt eines anschlusspflichtigen Grundstücks erhoben. Erhebungszeitraum ist 
das Kalenderjahr. Die Basisgebühr wird zur Abdeckung aller Kosten der öffentlichen 
Abfallentsorgung, die nicht in einen der Gebührenanteile nach Absatz 3 – 10 einfließen, 
erhoben. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für die Entsorgung von Altpapier (§ 8 
AbfES), Elektro- und Elektronikaltgeräte (§ 12 AbfES), geringe Mengen gefährlicher Abfälle 
(§ 13 AbfES), Sperrmüll (§ 14 AbfES), herrenlose Abfälle, die Kosten für Restabfallbehälter, 
Wertstoff- und Beratungszentren, teilweise die Kosten für die Entsorgung biologisch 
verwertbarer Abfälle (§ 9 AbfES) sowie teilweise die Kosten für Vertrieb und Verwaltung.  
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2.2 Haushalte 
 

Die  Basisgebühr pro Haushalt bemisst sich nach der Anzahl der Haushaltsangehörigen im 
Erhebungszeitraum. Für jeden Haushaltsangehörigen ist eine Basisgebühr in Höhe von 
30,24 Euro und Jahr zu entrichten. Zugrunde gelegt werden die Anzahl der Haushalte und 
der  Haushaltsangehörigen zu Beginn des Erhebungszeitraumes (1. Januar). Änderungen 
während des Erhebungszeitraumes werden wie folgt berücksichtigt: Entsteht ein neuer 
Haushalt bzw. erhöht sich die Anzahl der Haushaltsangehörigen, beträgt die Basisgebühr 
bzw. steigt sie um 2,52 Euro und Monat bis zum Ende des Kalenderjahres für jeden neuen 
Haushaltsangehörigen.  Wird ein Haushalt aufgelöst bzw. verringert sich die Anzahl der 
Haushaltsangehörigen, sinkt die Basisgebühr um 2,52 Euro und Monat bis zum Ende des 
Kalenderjahres für jeden ausscheidenden Haushaltsangehörigen. Änderungen werden ab 
dem 1. des auf ihr Eintreten folgenden Monats berücksichtigt. Für Gebühren senkende 
Änderungen gilt dies jedoch nur, wenn der Gebührenpflichtige dem Landkreis die Änderung 
in einer Frist von 3 Monaten ab ihrem Eintritt anzeigt; ansonsten wird die Änderung ab 
dem 1. des auf ihre Anzeige folgenden Monats berücksichtigt. 
 

2.3 Gewerbebetriebe 
   

Die Basisgebühr pro Gewerbebetrieb bemisst sich nach dem  im Erhebungszeitraum 
vorgehaltenen Restabfallbehältervolumen.  

       
2.3.1     Basisgebühr Gewerbe mit Papierentsorgung 

 
Werden Restabfallbehälter mit einem Volumen bis einschließlich 1100 l vorgehalten, 
beträgt die Basisgebühr 0,435 Euro je Liter und Jahr. Werden folgende Restabfallbehälter 
für ein Kalenderjahr vorgehalten, beträgt die Basisgebühr demnach: 
 
     40 l         17,40 Euro   

      80 l        34,80 Euro 
    120 l        52,20 Euro 
    240 l      104,40 Euro 

1 100 l      478,50 Euro 
 
Werden Restabfallbehälter mit einem Volumen von mehr als 1,1 m³ vorgehalten, sind pro 
Behälter und Jahr 

 
über 1,1 m³ bis 5 m³   1.087,50 Euro 
über 5 m³  bis 10 m³        1.305,00 Euro 

 über 10 m³ bis 20 m³   1.522,50 Euro 
 über 20 m³                     1.740,00 Euro 
 

zu entrichten.  
 
Zugrunde gelegt werden das zum Beginn des Erhebungszeitraumes (1. Januar) 
vorgehaltene Restabfallbehältervolumen und die Anzahl der Gewerbebetriebe. Änderungen 
während des Erhebungszeitraumes werden, wenn Restabfallbehälter mit einem Volumen 
bis einschließlich 1100 l vorgehalten werden, wie folgt berücksichtigt: Entsteht ein 
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Gewerbebetrieb neu (auch bei Inhaberwechsel) bzw. erhöht sich das vorgehaltene 
Restabfallbehältervolumen, beträgt die Gebühr bzw. steigt sie um 0,03625 Euro und Monat 
bis zum Ende des Kalenderjahres für jeden neu hinzukommenden Liter 
Restabfallbehältervolumens. Verringert sich das vorgehaltene Restabfallbehältervolumen, 
sinkt die Gebühr um 0,03625 Euro und Monat bis zum Ende des Kalenderjahres für jeden 
nicht mehr vorgehaltenen Liter Restabfallbehältervolumens. Absatz 2.2 Sätze 7 und 8 
gelten entsprechend.  
 
Soweit für einen Gewerbebetrieb tatsächlich kein Restabfallbehälter vorgehalten wird, gilt 
für die Gebührenerhebung ein 40-l-Behälter als vorgehalten. 

 
2.3.2     Basisgebühr Gewerbe ohne Papierentsorgung  
 
            Werden Restabfallbehälter mit einem Volumen bis einschließlich 1100 l vorgehalten, 
             beträgt die Basisgebühr 0,269 Euro je Liter und Jahr. Werden folgende Restabfallbehälter  
             für ein  Kalenderjahr vorgehalten, beträgt die Basisgebühr demnach:  
 
                40 l        10,76 Euro   

     80 l       21,52 Euro 
   120 l       32,28 Euro 
   240 l       64,56 Euro 
1 100 l     295,90 Euro 
 
Werden Restabfallbehälter mit einem Volumen von mehr als 1,1 m³ vorgehalten, sind pro 
Behälter und Jahr 

 
über 1,1 m³ bis 5 m³      672,50 Euro 
über 5 m³  bis 10 m³           807,00 Euro 
über 10 m³ bis 20 m³      941,50 Euro 
über 20 m³                  1.076,00 Euro 
 
zu entrichten.  

 
Zugrunde gelegt werden das zum Beginn des Erhebungszeitraumes (1. Januar) 
vorgehaltene Restabfallbehältervolumen und die Anzahl der Gewerbebetriebe. Änderungen 
während des Erhebungszeitraumes werden, wenn Restabfallbehälter mit einem Volumen 
bis einschließlich 1100 l vorgehalten werden, wie folgt berücksichtigt: Entsteht ein 
Gewerbebetrieb neu (auch bei Inhaberwechsel) bzw. erhöht sich das vorgehaltene 
Restabfallbehältervolumen, beträgt die Gebühr bzw. steigt sie um 0,02242 Euro und Monat 
bis zum Ende des Kalenderjahres für jeden neu hinzukommenden Liter 
Restabfallbehältervolumens. Verringert sich das vorgehaltene Restabfallbehältervolumen, 
sinkt die Gebühr um 0,02242 Euro und Monat bis zum Ende des Kalenderjahres für jeden 
nicht mehr vorgehaltenen Liter Restabfallbehältervolumens. Absatz 2.2 Sätze 7 und 8 
gelten entsprechend.  
 
Soweit für einen Gewerbebetrieb tatsächlich kein Restabfallbehälter vorgehalten wird, gilt 
für die Gebührenerhebung ein 40-l-Behälter als vorgehalten. 
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2.4  Vorübergehend genutzte Objekte 
 

Für jedes Objekt wird eine einheitliche Basisgebühr in Höhe von 13,04 Euro pro 
Kalenderjahr erhoben. 
 

(3) Entleerungsgebühr 
 

3.1  Für jeden Haushalt, jeden Gewerbebetrieb und für jedes vorübergehend genutzte Objekt 
eines anschlusspflichtigen Grundstücks ist eine Entleerungsgebühr nach Maßgabe des 
Folgenden zu entrichten. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Entleerungsgebühr 
wird zur Abdeckung der Kosten für die Abfuhr und die Verwertung/Beseitigung von 
Restabfall (§ 15 AbfES) sowie teilweise der Kosten für Vertrieb und Verwaltung erhoben.  

 
3.2 Die Entleerungsgebühr bemisst sich bei Vorhaltung eines Restabfallbehälters mit einem 

Volumen bis einschl. 1100 l nach dem im Erhebungszeitraum je Haushalt, Gewerbebetrieb 
und vorübergehend genutztem Objekt geleerten Restabfallbehältervolumens in Litern. Pro 
Liter geleertem Restabfallbehältervolumens beträgt die Gebühr 0,04905 Euro. Für die 
einmalige Leerung folgender Restabfallbehälter sind demnach     

 
     40 l       1,96 Euro 

     80 l       3,92 Euro 
   120 l       5,89 Euro  
   240 l     11,77 Euro 
1 100 l     53,96 Euro 
 
zu entrichten. 
 

3.3  Das geleerte Restabfallvolumen ermittelt der Landkreis anhand eines am Abfallbehälter und 
am Sammelfahrzeug installierten Chipsystems. Auf Antrag des Gebührenpflichtigen 
übermittelt der Landkreis Nachweise über Art und Anzahl der Entleerungen. 
 

3.4  Für Restabfallbehälter mit einem Volumen von mehr als 1100 l beträgt die 
Entleerungsgebühr 244,98 Euro pro t entsorgten Restabfall. 
 

3.5 Bei vorübergehend genutzten Objekten, die keinen Restabfallbehälter vorhalten, bemisst 
sich die Entleerungsgebühr nach der Anzahl der im Kalenderjahr entsorgten 
Restabfallsäcke. Die Gebühr pro Restabfallsack beträgt 1,96 Euro. 2 Restabfallsäcke, die 
der Landkreis vor Beginn des Erhebungszeitraums übersendet, gelten als entsorgt. Dies 
gilt nicht, wenn 2 Restabfallsäcke vom Gebührenpflichtigen vom 1. bis zum 10. Januar des 
auf den Erhebungszeitraum folgenden Jahres an den Landkreis zurückgegeben werden. 

      
(4) Wird pro Haushalt oder vorübergehend genutztem Objekt mehr als ein Restabfallbehälter 
vorgehalten, beträgt die Gebühr für jeden weiteren Restabfallbehälter 0,03717 Euro pro Liter 
Restabfallbehältervolumen. Folgende zusätzliche Gebühren sind demnach, unabhängig von der 
Dauer der Bereitstellung im Kalenderjahr   
 
     40 l        1,49 Euro 
     80 l        2,97 Euro 
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   120 l        4,46 Euro 
   240 l        8,92 Euro 
1 100 l                    40,89 Euro   
 

zu entrichten.  
 
(5)        Für jede Übermittlung der Nachweise gem. Absatz 3.3 Satz 2 ist eine Gebühr von 5,00 Euro 
zu entrichten. 
 

(6)   Ein Behältertausch pro Kalenderjahr ist gebührenfrei. Ändert sich auf Wunsch des 
Gebührenpflichtigen die Abfallbehälterausstattung, ist für jeden weiteren Behältertausch eine 
Gebühr von 8,50 Euro zu entrichten. 
 
(7) Grünabfall 
 
Für in Anspruch genommene zugelassene Grünabfallsäcke bzw. Banderolen ist eine Gebühr in 
Höhe von je 3,00 Euro zu entrichten. 
 
(8) Bioabfall 

 
Für die einmalige Entleerung folgender Biotonnen sind 
 
 120 l    4,50 Euro  
 240 l    9,00 Euro  
 
zu entrichten. Die Anzahl der geleerten Biotonnen ermittelt der Landkreis anhand eines an der 
Biotonne und am Sammelfahrzeug installierten Chipsystems.   
 
(9) Für die haushaltsnahe Abfuhr von Schrott ist eine Gebühr von  2,34 Euro je km zu 

entrichten. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(10) Für die Annahme von Abfällen auf den Wertstoff- und Beratungszentren des Landkreises 
sind folgende Gebühren zu entrichten: 
 
10.1 Abfälle aus allen Herkunftsbereichen 
 
 Altreifen     189,46 Euro/t 
 Grünabfall       124,08 Euro/t 
 
 Bau- und Abbruchabfälle 
 
 Altholz A1 bis A3     28,91 Euro/t 
 Altholz A4      61,50 Euro/t 
 Asbest                 235,88 Euro/t 
 Baumischabfall                260,23 Euro/t 
 Bitumen     353,41 Euro/t 
 Dämmmaterial mit  

gefährlichen Stoffen    150,55 Euro/t  
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 Gips        50,38 Euro/t 
 Sortierter Bauschutt                  23,23 Euro/t 
 Teerpappe     353,41 Euro/t 
 
10.2 Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als Haushalten 
 
 Sperrmüll    176,25 Euro/t 
 
10.3 Gebührenschuldner ist, wer die Abfälle anliefert. 

 
§ 6 

Vorauszahlungen 
 

(1) Auf die Entleerungsgebühr werden  Vorauszahlungen nach Maßgabe der Absätze 2 – 5 
erhoben. 
 
(2) Die Vorauszahlungen für Restabfallbehälter mit einem Volumen bis einschl. 1100 l  
berechnen sich nach der Anzahl der im vorangegangenen Erhebungszeitraum erfolgten 
Entleerungen multipliziert mit dem jeweiligen Gebührensatz nach § 5 Absatz 3.2 Satz 3. In den 
Fällen des § 5 Absatz 3.5 berechnet sie sich nach der Anzahl der im vorangegangenen 
Erhebungszeitraum entsorgten Restabfallsäcke. Für Gewerbebetriebe nach § 5 Absatz 3.4 wird 
keine Vorauszahlung erhoben. 
 
(3) Sind für einen Haushalt, einen Gewerbebetrieb oder ein vorübergehend genutztes Objekt 
im vorangegangenen Erhebungszeitraum keine Entleerungen erfolgt oder feststellbar, beträgt die 
Vorauszahlung für einen Haushalt oder für einen Gewerbebetrieb in Abhängigkeit zur Ausstattung 
mit Restabfallbehältern am 1. Januar des Erhebungszeitraumes jeweils das 2-fache der in § 5 
Absatz 3.2 Satz 3 genannten Euro-Beträge oder für ein vorübergehend genutztes Objekt 3,92 Euro 
(2 Abfallsäcke nach § 5 Absatz 3.5). 
 
(4) Wurde ein Haushalt, Gewerbebetrieb oder vorübergehend genutztes Objekt während des 
vorangegangenen Erhebungszeitraumes erstmals mit einem Restabfallbehälter bis einschl. 1100 l 
ausgestattet (keine Abfallsäcke), ergibt sich die Vorauszahlung aus der Anzahl der im 
vorangegangenen Erhebungszeitraum erfolgten Entleerungen dividiert durch die 
Ausstattungsmonate multipliziert mit 12 multipliziert mit dem jeweiligen Gebührensatz nach § 5 
Absatz 3.2 Satz 3. Absatz 3 bleibt unberührt. 
 
(5) Entsteht ein Haushalt, Gewerbebetrieb oder vorübergehend genutztes Objekt  erstmals 
während des Erhebungszeitraumes, bestimmt sich die Vorauszahlung entsprechend Absatz 3.  
 

§ 7 
Sonderregelung 

 
(1) In besonderen Fällen kann die Gebühr auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden. Dies 
trifft insbesondere zu 
 

a)  bei Krankenhausaufenthalten oder Genesungskuren von mehr als 4 Wochen Dauer 
für die Zeit der Abwesenheit aus dem Haushalt, 

b) für Studenten und Auszubildende, die eine Nebenwohnung oder Hauptwohnung 
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außerhalb des Kreisgebietes nachweisen, 
c) für Wehrpflichtige der Bundeswehr und Zivildienstpflichtige, die ihren Dienst 

außerhalb des Wohnsitzes abzuleisten haben, 
d) für Kleinstgewerbe, bei denen erfahrungsgemäß nur wenig Abfall anfällt und die 

ihren Restabfall als Haushalt entsorgen können, wobei Haushalt und 
Kleinstgewerbe auf dem gleichen Grundstück gelegen sein müssen. 

 

(2) Auf Antrag kann von den Regelungen dieser Satzung abgewichen werden, wenn diese 
Regelung eine für den Gebührenpflichtigen unbillige und nicht hinzunehmende Härte bedeuten 
würde. 
 
(3) In den unter Absatz 1 und 2 genannten Fällen sind geeignete Nachweise zu erbringen. 

 
§ 8 

Festsetzung/ Fälligkeit 
 
(1)  Basisgebühr 
 
1.1 Die Gebühr wird zu Anfang des Kalenderjahres festgesetzt und zum 28.02. und 15.08. in 2 

gleichen Teilbeträgen, im Falle der Teilnahme am Bankeinzugsverfahren zum 28.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. in 4 gleichen Teilbeträgen fällig. 

 
1.2 Ist die Gebühr bis zum 28.02. noch nicht entstanden oder festgesetzt, wird sie zum 15.08. in 

voller Höhe fällig. Ist sie bis zum 15.08. noch nicht entstanden oder festgesetzt, wird sie drei 
Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
1.3 Ist die Gebühr bei Teilnahme am Bankeinzugsverfahren bis zum 28.02. bzw. 15.05. bzw. 

15.08. noch nicht entstanden oder festgesetzt, wird sie im erstgenannten Fall zum 15.05., 
15.08. und 15.11. in 3 gleichen Teilbeträgen bzw. im zweiten Fall zum 15.08. und 15.11. in 2 
gleichen Teilbeträgen bzw. im dritten Fall zum 15.11. in voller Höhe fällig. Ist die Gebühr bis 
zum 15.11. noch nicht entstanden oder festgesetzt, gilt Absatz 1.2 Satz 2 entsprechend. 

 
(2)  Entleerungsgebühr 
  
2.1 Die Entleerungsgebühr wird in der Regel nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festgesetzt 

und drei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

2.2 Die Entleerungsgebühr nach § 5 Absatz 3.4 wird nach Entleerung bzw. Entsorgung drei 
Wochen nach  Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(3) Die Gebühr nach § 5 Absatz 4 wird entsprechend Absatz 1 festgesetzt und fällig. Die 
jeweilige Gebühr  nach § 5 Absatz 5 und 6 wird drei Wochen nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 
 
(4) Die Gebühr nach § 5 Absatz 7  wird mit der Übernahme der zugelassenen Grünabfallsäcke 
bzw. der Banderole durch den Gebührenschuldner fällig.   
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(5)      Die Gebühr nach § 5 Absatz 8 wird in der Regel nach Ablauf des Erhebungszeitraumes 
festgesetzt und  drei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.   
 
(6) Die Gebühr nach § 5 Absatz 9 wird drei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig.   
 
(7) Die jeweilige Gebühr nach § 5 Absatz 10 wird drei Wochen nach Bekanntgabe des  
Gebührenbescheides fällig. Beträgt sie weniger als 50 Euro, wird sie mit Annahme der Abfälle fällig 
und ist in bar zu entrichten. 
 
(8) Die Vorauszahlungen nach § 6 werden entsprechend Absatz 1 festgesetzt und fällig. 
 
(9)    Übersteigt die festgesetzte Vorauszahlung die festgesetzte Entleerungsgebühr, so vermindert 
sich der erste Teilbetrag sowie ggf. folgende Teilbeträge der Basisgebühr und der Vorauszahlung 
des Folgejahres um die Differenz zwischen Vorauszahlung und Entleerungsgebühr. 
 
(10) Die Festsetzung der Entleerungsgebühr für im Jahre 2011 in Anspruch genommene 
Leistungen der öffentlichen Abfallentsorgung erfolgt gemäß §§ 5 Absatz 3, 8 Absatz 2.1 der 
Abfallgebührensatzung des Landkreises Potsdam-Mittelmark (AbfGS) vom 25.11.2010 (Amtsblatt 
12/ 2010, S. 10). 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.  
 

Bad Belzig, den 24.11.2011 
 
 
Blasig 
Landrat                                                                   -DS- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


